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Maria Markatou, Rechtsanwaltin & Chefredakteurin

In meiner eigenen Kanzlei in Miinchen berate ich Arbeitnehmen-
de und Arbeitnehmervertretungen im Arbeitsrecht. Daher kenne
ich die Herausforderungen lhrer Arbeit wirklich gut. Umso mehr
freue ich mich, lhnen mit meinen Beitrdgen praxisnahe und
alltagstaugliche Losungen fiir die MAV prasentieren zu diirfen.

Editorial

Liebe MAV,

am 23.10.2025 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
das Bundesarbeitsgericht (BAG) diipiert: Ein kirchlicher Ar-
beitgeber hatte Verfassungsbeschwerde erhoben, weil er zu
einer Entschadigung an eine konfessionslose Bewerberin fiir
eine Referentenstelle verurteilt wurde. Er hatte sie wegen
der mangelnden Kirchenmitgliedschaft abgelehnt. Das BAG
sah darin eine Diskriminierung der Bewerberin, das BVerfG
eine Diskriminierung des Arbeitgebers.

Kirchliche Arbeitgebende diirfen von Bewerbenden eine
Kirchenmitgliedschaft verlangen. Dabei haben sie einen er-
heblichen Entscheidungsspielraum wegen ihres grundge-
setzlich garantierten ,religiosen Selbstbestimmungsrechts”
(BVerfG, 29.9.2025, Az. 2 BvR 934/19). Wir diirfen gespannt
sein auf die Folgen dieser Entscheidung in der Praxis!

JUGna Marcetou

Chefredakteurin

Weitere Autoren:

Dr. Michael Tillmann, Rechtsanwalt

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren beschaftige ich mich als
Anwalt mit dem Arbeitsrecht von A wie Abmahnung tiber K wie
Kiindigung bis Z wie Zeugnis. Gesetzgeber und Rechtsprechung
sorgen daflr, dass es nie langweilig wird.
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Seit 21 Jahren bin ich Mitarbeitervertreter, seit ca. 10 Jahren
fiir die MAV freigestellt. Dabei habe ich verschiedenste
Veranderungen z. B. im Tarif BAT-KF begleitet. Gerne stehe ich
Ihnen mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zur Seite.



AKTUELLES URTEIL

Mitarbeiterkontrolle | Lesezeit 2 Minuten

Nein zur Dauer-Uberwachung am Arbeitsplatz

Ich verstehe Dienstgebende, die die Dienststelle oder auffillige Beschiaftigte (z. B. Diebstahlsver-
dachtige) Giberwachen wollen. Es liegt Herzblut in der Dienststelle, man will gute Zahlen, ein or-
dentliches Betriebsklima — aber bei allem Verstindnis: Eine permanente Uberwachung geht zu weit!
Ganz zu Recht musste ein Arbeitgeber dafiir tief in die Tasche greifen (Landesarbeitsgericht Hamm,

28.5.2025, Az. 18 SLa 959/24).

Der Fall: Ein Arbeitgeber in der Stahlindustrie hatte ein Betriebs-
gelande von 33.000 gm mit einer Betriebshalle von 15.000 gm.
Der Arbeitgeber hatte 34 Videokameras (auf dem Gelande und in
den Biiros) aufgestellt, die meisten davon zeichnen 24 Stunden
am Tag mit einer Speicherdauer von 48 Stunden auf. Die Bilder
konnen ,live" ausgewertet werden. An jeder Zugangstiir wird auf
die Videoiiberwachung aufmerksam gemacht.

Im Rahmen eines Rechtsstreits hatte sich der Arbeitgeber gegen-
iber einem Mitarbeiter verpflichtet, Auskunft Gber die Kameras
zu erteilen, insbesondere beziiglich deren Betriebszeiten, Anzahl,
Aufnahmen und Speicherdauer. Dieser Verpflichtung kam der Ar-
beitgeber nicht nach.

Als es 2024 zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
zu einem Kiindigungsrechtsstreit kam, griff der Arbeitnehmer das
Thema Kamera wieder auf. Er nahm den Arbeitgeber auf Unter-
lassung der Videoiberwachung und -aufzeichnung, auf Zahlung
eines Schmerzensgeldes sowie auf Auskunftserteilung zu den Auf-
nahmen in Anspruch. Der Arbeitgeber hielt die Videoiiberwachung
fir notwendig wegen der Arbeitssicherheit in Produktion, Lager,
Ladebereich und auf dem uniibersichtlichen AuBengelénde.

Geld ja, Auskunft nein

Das Urteil: Der Arbeitgeber musste zwar keine Auskunft erteilen,
aber er musste an den Arbeitnehmer eine Geldentschadigung in

Prozessfiihrung | Lesezeit 1 Minute

Hohe von 15.000 € zahlen. Der Arbeitgeber hat das Personlich-
keitsrecht des Beschéftigten durch eine {ibermaBige Kameratiber-
wachung in rechtswidriger, schuldhafter und erheblicher Weise
verletzt. Jeder Mensch darf entscheiden, ob Filmaufnahmen von
ihm gemacht und moglicherweise verwendet werden diirfen. Der
Arbeitgeber hatte kein berechtigtes Interesse an der dauernden
Uberwachung des gesamten Gelandes, inklusive Biiros.

=2 FAZIT

Die Kirche muss im Dorf bleiben

Der Arbeitgeber aus dem Fall hat den Bogen schlicht
tiberspannt. Natiirlich diirfen Videoaufnahmen gemacht
werden, wenn Verdachtsmomente bestehen, wenn Mitar-
beitende in einer dunklen Ecke der Dienststelle geschiitzt

werden sollen, aber eine permanente Uberwachung in je-
dem Winkel einer Arbeitsstatte ist nicht zu rechtfertigen.

Als MAV bestimmen Sie beim Einsatz von Videoiiberwa-
chungen mit. Achten Sie immer auf die VerhaltnismaBig-
keit: Uberwachung nur, wo es sein muss, und nur so mild
wie maglich. Achten Sie auch auf die Loschung der Daten,
wenn diese nicht mehr bendtigt werden.

Vergleich beendet Rechtsstreit abschlieBend

Dienstrechtliche Auseinandersetzungen vor Gericht enden oft in einem Beendigungsvergleich, Kla-
ge- und Beklagtenpartei einigen sich giitlich, treffen sich in der Mitte — doch was heiB3t das eigentlich
genau (Gemeinsames Kirchliches Arbeitsgericht (GKAG) Hamburg, 18.12.2024, Az. | MAVO 14/24)?

Das GKAG Hamburg hat die Antwort auf diese Frage in einfache
Worte gefasst: Wurde ein Rechtsstreit durch einen Vergleich erle-
digt, ist eine erneute Klage

e gegen dieselben Parteien und Beteiligten
* mit gleichem Antrag
e und gleicher Begriindung unzulassig.

Denn dieser Streitgegenstand ist dann schon durch den Vergleich
erledigt, also quasi aufgebraucht. Ziehen Sie einen Vergleich zur
Kiindigung: Wegen Fehlverhaltens, das schon abgemahnt wurde,
kann nicht mehr gekiindigt werden.

=2 FAZIT
Es geht um die Rechtssicherheit

Im Vergleich regeln die Parteien das Verfahrensende.
Konnten sie jederzeit wieder klagen, wiirde nie Rechtssi-
cherheit eintreten. Das kann nicht sein. Dann wiirde man
den Vergleich ad absurdum fiihren.

Autorin: Maria Markatou
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zur Kiindigung fiihren

Geschmackloser WhatsApp-Scherz kann

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein hat sich mit der Frage beschaftigt, unter wel-
chen Umstianden eine Kiindigung wegen eines geschmacklosen Scherzes in einer WhatsApp-Grup-
pe zuldssig ist. Die Grundsatze dieses Falles aus der freien Wirtschaft gelten auch fiir Sie im kirch-

lichen Bereich (19.8.2025, Az. 1 Sa 104/25).

Der Fall: Ein Arbeitnehmer ist seit 2018 im Bereich Logistik und
Patiententransport bei der Werkfeuerwehr eines Unternehmens
beschaftigt. Im Juli 2024 schaltete er wahrend seiner Pause die
AuBenanlage eines Feuerwehrfahrzeugs an, um den angeblichen
Tod eines Kollegen in Form einer knapp 2-miniitigen Traueran-
sprache zu verkiinden. Die Ansprache wurde gefilmt und in einer
WhatsApp-Gruppe geteilt, in der nur Kolleg*innen (auch der an-
geblich Verstorbene) Mitglied waren.

Die Geschaftsfiihrung erfuhr im Oktober 2024 von dem Video und
leitete eine umfassende Uberpriifung ein. Der angeblich verstor-
bene Kollege selbst stufte das Video als Scherz ein. Der Klager be-
fand sich zu diesem Zeitpunkt zunachst in einer , Freiwoche” und
anschlieBend im Urlaub. Bei seiner Anhorung erklarte er, dass sol-
che SpaBe in der Gruppe Ublich gewesen seien. Die Kolleg*innen
hatten sich dabei regelmaBig gegenseitig auf humorvolle Weise
geneckt, ohne dass ein Schaden fiir das Unternehmen entstanden
sei.

Am 25.10.2024 horte die Arbeitgeberin den Betriebsrat zur ge-
planten fristlosen und hilfsweise ordentlichen Kiindigung des
Verfassers der , Trauernachricht” an. Der Betriebsrat widersprach
noch am selben Tag. Die Arbeitgeberin kiindigte daraufhin am
30.10.2024 fristlos und hilfsweise fristgemaB. Der Klager erhob
Kiindigungsschutzklage. Er argumentierte, dass das Video wah-
rend seiner Pause aufgenommen wurde und keine Arbeitszeitver-
letzung vorliege.

Wahrend des Prozesses brachte die Arbeitgeberin ein weiteres Ar-
gument vor: Der Klager habe fiir das Video ein Feuerwehrfahrzeug
umgeparkt, was die Einsatzbereitschaft der Werkfeuerwehr ge-
fahrdet habe. Diese Tatsache hatte der Betriebsrat im Rahmen der
Anhorung moglicherweise gekannt, jedoch nicht in Verbindung
mit einer beabsichtigten Kiindigung.

@ WICHTIG

Vor jedem Scherz erst kurz innehalten

Machen Sie sich bewusst, dass nicht jede vermeintlich
harmlose oder lustige Handlung eine fristlose Kiindigung
rechtfertigt. Achten Sie hierauf im Anhorungsverfahren.
Entscheidend ist, ob die Handlung die Interessen des*der
Dienstgebenden ernsthaft beeintrachtigt und ob Sie als
Mitglied der MAV ordnungsgemaB beteiligt wurden. lhre
Dienstgebenden diirfen neue, eigenstandige Kiindigungs-
griinde nicht einfach nachschieben, ohne Sie ausdriicklich
darauf hinzuweisen.

Das Urteil: Die fristlose Kiindigung war nicht gerechtfertigt, weil
kein wichtiger Grund nach § 626 Biirgerliches Gesetzbuch (BGB)
vorlag. Zwar hatte der Klager mit dem Inhalt des Videos — der
«Traueransprache” — gegen die Pflicht zur Riicksichtnahme auf
Interessen der Arbeitgeberin (§ 241 Abs. 2 BGB) verstoBen. Dazu
gehdren auch der Betriebsfrieden und ein storungsfreier Ablauf im
Betrieb. Das Video war jedoch klar als geschmackloser Scherz er-
kennbar und wurde nur in der geschlossenen WhatsApp-Gruppe
geteilt. Auch die Nutzung des Geratewagens und das Tragen der
Uniform fiihrten nicht zu einem Rufschaden fiir die Arbeitgeberin.

E 626 Abs. 1 BGB

Fristlose Kiindigung aus wichtigem Grund

Jeder Vertragspartner kann das Dienstverhdltnis aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
kiindigen, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer
dem Kiindigenden unter Beriicksichtigung aller Umstan-
de des Einzelfalles und unter Abwégung der Interessen
beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhalt-
nisses bis zum Ablauf der Kiindigungsfrist oder bis zu der
vereinbarten Beendigung des Dienstverhaltnisses nicht
zugemutet werden kann.

Die Frage, ob ein weiterer PflichtverstoB durch das Umparken des
Fahrzeugs vorlag, konnte nicht beriicksichtigt werden. Selbst wenn
der Betriebsrat davon wusste, hatte die Arbeitgeberin ihm explizit
mitteilen missen, dass sie die Kiindigung auf diesen Vorfall stiitzt.
Ohne diese Mitteilung konnte der zusatzliche Kiindigungsgrund
nicht herangezogen werden.

Die Mitwirkung des Betriebsrats nach § 102 Betriebsverfassungs-
gesetz muss ernst genommen werden, auch wenn der Arbeitgeber
meint, der Betriebsrat kenne bereits alle relevanten Fakten.

S raziT

Priifen Sie in einem dhnlichen Fall genau

Dieser Fall zeigt, dass Sie sich als MAV im Rahmen der
Anhodrung ganz genau iiber die Kiindigung und die Kiindi-
gungsgriinde informieren lassen miissen. Nur so kdnnen
Sie lhre Rechte umfassend ausiiben.

Autorin: Maria Markatou



Warum der Arbeitsstil ,,Multitasking” nur Stress
mit sich bringt und was Sie dagegen tun kénnen

Lesen Sie gerade ,,nur” diese Zeilen oder sind Sie eigentlich in einer Videokonferenz? Unser Arbeits-
alltag ist so verdichtet, dass wir versuchen, unsere Zeit noch besser zu nutzen und noch mehr hin-
einzupacken. Das geht nur, wenn wir Dinge gleichzeitig erledigen. In den letzten Jahrzehnten hat
sich Multitasking als géngige und auch geforderte Arbeitsweise in Deutschland etabliert. Anstatt
die Sachen nacheinander zu machen, ist der Arbeitsalltag davon gepragt, moéglichst alles auf einmal
zu schaffen: E-Mails in Videokonferenzen, Telefonanrufe in Besprechungen usw. Setzen Sie sich als
MAV fiir mehr Singletasking im Alltag ein und begriinden Sie gegeniiber Ihrem*lhrer Arbeitgeben-
den, warum Multitasking nicht nur gesundheitsschadlich, sondern auch gar nicht méglich ist.

In der Videokonferenz kommt eine dringende E-Mail rein, die be-
antwortet werden muss. Hierfiir braucht es nur eine kurze Infor-
mation aus SharePoint und nebenbei wird fleiBig mitdiskutiert.
Solche Szenen gibt es in jedem Arbeitsalltag — kennen Sie die
auch? Kein Wunder, dass ,Ich bin multitaskingfahig” immer noch
mit einem Hauch von Stolz vorgetragen wird.

Tatséchlich ist unser menschliches Gehirn gar nicht fahig, mehrere
Aufgaben gleichzeitig zu l6sen. Unser , Arbeitsspeicher” ist damit
iberfordert — es gehen nur einfache Tatigkeiten parallel, wie z. B.
telefonieren und laufen. Laufen und dabei Texte korrigieren klappt
schon nicht mehr. Wir kénnen zwar mehrere Aufgaben in kurzer
Zeit erledigen, unterbrechen aber immer wieder die eine Aufgabe
fir die andere. Es ist so ahnlich wie beim Jongleur, der immer nur
einen Ball in der Hand hat und abwirft, bevor er einen neuen Ball
wieder fangt.

Erschopfung, Leistungseinbriiche, Konzentrationsschwierigkeiten,
mehr Fehler oder sogar Unfélle, Kopfschmerzen, Anspannung oder
innere Unruhe sind typische Anzeichen dafiir, dass die Art, wie wir
arbeiten, uns nicht guttut. Bei einer Untersuchung der Bundesan-
stalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kam heraus, dass viele
Beschaftigte unter Multitasking leiden und zudem nachweislich
mehr Stresshormone wie Adrenalin und Kortisol im Blut haben.

Das ist leichter gesagt als getan. Fangen Sie daher klein an! Wenn
Sie es schaffen, ein bis 2 Stunden am Tag anders zu arbeiten als
bisher, ist das schon ein groBer Erfolg.

Probieren Sie doch gleich morgen mal einen der folgenden Im-
pulse aus — und am besten nicht nur einmal, sondern eine ganze
Woche lang. Geben Sie diese Impulse auch gern an lhre Kolleg*in-
nen weiter!

Ubersicht: 3 Tipps —
Multitasking reduzieren

Tipp 1: Fokus-Zeitfenster

Wahlen Sie eine konkrete Arbeitsaufgabe aus. Stellen Sie sich einen
Wecker auf 25 Minuten und konzentrieren Sie sich dann vollstandig
auf Ihre Aufgabe. Lassen Sie keine Unterbrechungen mehr zu, ob
diese nun von auBen (z. B. Telefonanruf) oder von innen (z. B. Ge-
danken) kommen.

Machen Sie nach 25 Minuten 5 Minuten Pause und arbeiten Sie
dann nochmals 25 Minuten an der Aufgabe, falls nétig.

Tipp 2: Digital Detox

0Ob Handy, PC oder Tablet: Uberall blinkt und brummt es. Da unser
Gehirn neugierig ist, ist es fast unmaoglich, nicht doch schnell einen
Blick auf das Display zu werfen. Anstatt bei der einen Sache zu
bleiben, wird doch ,nur schnell” etwas anderes gemacht.

Es gibt verschiedene Apps fiir das Handy, die lhnen helfen, das Han-
dy liegen zu lassen. Die App Forest lasst beispielsweise einen Baum
wachsen, wenn das Smartphone nicht genutzt wird.

Tipp 3: Ihr personliches Mantra

Machten Sie kiinftig Ihre Aufgaben nacheinander und nicht neben-
einanderher erledigen? Dann arbeiten Sie mit einem Mantra, etwa:
+Eins nach dem anderen.” Sagen Sie sich diesen Satz immer wieder
und bestarken Sie sich damit, dass Sie besser nacheinander Ihre
Aufgaben erledigen als parallel.

Zu finden unter www.adiuva.de
unter Eingabe des Titels im Suchfeld

Autorin: Brigitte Ganzmann
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Tipp 1: Fokus-Zeitfenster

Wählen Sie eine konkrete Arbeitsaufgabe aus. Stellen Sie sich einen Wecker auf 25 Minuten und konzentrieren Sie sich dann vollständig auf Ihre Aufgabe. Lassen Sie keine Unterbrechungen mehr zu, ob diese nun von außen (z. B. Telefonanruf) oder von innen (z. B. Gedanken) kommen.

Machen Sie nach 25 Minuten 5 Minuten Pause und arbeiten Sie dann nochmals 25 Minuten an der Aufgabe, falls nötig.



Tipp 2: Digital Detox

Ob Handy, PC oder Tablet: Überall blinkt und brummt es. Da unser Gehirn neugierig ist, ist es fast unmöglich, nicht doch schnell einen Blick auf das Display zu werfen. Anstatt bei der einen Sache zu bleiben, wird doch „nur schnell“ etwas anderes gemacht. 

Es gibt verschiedene Apps für das Handy, die Ihnen helfen, das Handy liegen zu lassen. Die App Forest lässt beispielsweise einen Baum wachsen, wenn das Smartphone nicht genutzt wird.



Tipp 3: Ihr persönliches Mantra

Möchten Sie künftig Ihre Aufgaben nacheinander und nicht nebeneinanderher erledigen? Dann arbeiten Sie mit einem Mantra, etwa: „Eins nach dem anderen.“ Sagen Sie sich diesen Satz immer wieder und bestärken Sie sich damit, dass Sie besser nacheinander Ihre Aufgaben erledigen als parallel.

Bitte doppelklicken
Dateianlage
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SCHWERPUNKTTHEMA

Amtsfithrung | Lesezeit 8 Minuten

Neues Jahr, neue Verhandlungen - Gberzeugen
Sie lhren Dienstgeber von lhren Planen

Wir sind mitten im Jahresendstress — und damit gehen auch Sie als MAV-Gremium mit groBen Schrit-
ten in die Planung fiir das Jahr 2026. Was lief 2025 gut, was ging daneben? Mussten Sie oft schwieri-
ge Uberzeugungsarbeit leisten? Ist lhnen das gelungen? Damit Sie sich dariiber im neuen Jahr keine
Gedanken machen miissen, habe ich lhnen hier eine Schritt-fiir-Schritt-Anleitung fiir erfolgreiche

Uberzeugungsarbeit verfasst.

Schritt 1: Sie definieren lhre Ziele als MAV-Gremium!

Nur wer das Ziel kennt, kann andere auch {iberzeugen. Bereiten
Sie sich als MAV deshalb immer umfassend vor, bevor Sie Plane
oder Vorhaben vorstellen. Machen Sie sich Notizen:

® Was genau wollen Sie durchsetzen?

e Welches Wunschziel hat die MAV?

e Gibt es auch andere — eventuell schnellere und einfachere —
Wege, lhr Ziel zu erreichen?

* Wo sind Sie bereit, Abstriche/Zugestandnisse zu machen?

e Oder wollen Sie lhre Entscheidung 1 : 1 umsetzen?

Nur wenn Sie dies im Gremium geklart haben, konnen Sie in die
Diskussion starten und effektiv argumentieren. Wenn Sie sich noch
unsicher sind, bilden Sie z. B. Arbeits- und Erfahrungsgruppen. So
konnen Sie sich untereinander austauschen, gemeinsam gute Ar-
gumente finden und von den Erfahrungen der anderen profitieren.
Frei nach dem altbekannten Motto: Gemeinsam sind wir stark.

© MEIN TIPP

An Sprachregelung im Gremium denken

Meist werden Sie MaBnahmen nicht allein, sondern in
einer Gruppe planen. Da wére es kontraproduktiv, wenn
einzelne Mitglieder des Teams mit Ihren Planen nach au-
Ben gehen. Vereinbaren Sie hier absolutes Stillschweigen
bzw. genaue Zeitpunkte, wann Sie womit nach auBen tre-
ten. Legen Sie dabei auch fest, wer die Kommunikation
iibernimmt.

Schritt 2: Uberzeugen Sie argumentativ

Uberzeugen bedeutet, den*die andere*n auf Ihre Seite, also lhre
Seite als MAV, zu ziehen — nicht mit Zwang, sondern so geschickt,
dass es der*die andere es kaum mitbekommt. Das gelingt lhnen
nur, wenn Sie sich in die Person der anderen hineinversetzen. Was
will Thr Gegeniiber? Warum kénnte er*sie Ihrem Vorschlag eher
skeptisch gegeniiberstehen?

Wenn Sie sich hierzu Gedanken gemacht haben, kdnnen Sie sich
in der Gruppe Gegenargumente (iberlegen. Versuchen Sie vorweg-
zunehmen, mit welchen Argumenten Ihnen Ihr Gegenliber ent-
gegentreten konnte, und bereiten Sie die Antwort darauf schon
vor. So wirken Sie schlagfertig.

Besonders anschaulich wird diese Strategie anhand des folgenden
Beispiels, das so wirklich téglich in jeder Dienststelle in Deutsch-
land vorkommen kann:
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& BEISPIEL

Effekt herausstellen

Eine Mitarbeiterin sitzt vor ihrem Vorgesetzten und stellt
ihm ein Konzept zur Digitalisierung der Stammdaten der
Familien vor, die den Hort besuchen. Chef: ,Wissen Sie
denn, was das kostet und wie viel Arbeit wir reinstecken
miissen, um die alten Akten zu digitalisieren?” Mitarbei-

terin: ,Das weiB ich wohl. Aber ist das geschafft und di-
gitalisieren wir Neuzugange immer gleich — dann sparen
wir uns im Endeffekt ... Arbeitsschritte. Wir konnen Zu-
griffsrechte einrdumen, wir sparen viel Zeit, die wir sonst
mit Blattern und Suchen verlieren."

Und schon war der Chef dabei. Sie sehen, wenn Sie sich
in den anderen hineinversetzen, kann lhnen das fiir lhr
Vorhaben Tiir und Tor 6ffnen.

Wenn Sie eine Gruppe (iberzeugen wollen, miissen Sie beriicksich-
tigen, dass Sie es mit mehreren Individuen zu tun haben. Theore-
tisch missten Sie als MAV sich in jeden Einzelnen hineinversetzen.
Praktisch verfolgt aber auch diese Gruppe ein gemeinsames Ziel,
das sie eint. Insofern reicht es, wenn Sie versuchen, sich in die
Gruppe hineinzuversetzen, und sich fragen, was diese erreichen
will.

Schritt 3: Tragen Sie Ihre Argumente im Brustton der
Uberzeugung vor

Haben Sie als MAV die richtigen Argumente gefunden, miissen Sie
diese noch (iberzeugend vortragen. Auftreten, Kdrpersprache und
Sprachstil sind hier wichtig. Nur wer vermitteln kann, dass er hin-
ter seiner Sache steht, wird auch Erfolg haben.

Flihren Sie deshalb Gesprache nicht zwischen Tiir und Angel, son-
dern an einem ungestorten Ort mit ausreichend Zeit. Sie strahlen
dann automatisch mehr Ruhe aus. Schauen Sie Ihr Gegeniiber
oder auch die Gruppe an, wenn Sie sprechen. lhr Blick sollte dabei
freundlich und offen, aber nicht angriffslustig sein.

Vor groBeren Gruppen sollten Sie locker stehen: Stellen Sie lhre
Beine hiiftbreit, in den Knien locker. Das gibt lhnen Standfestigkeit
und die Mdglichkeit, sich gut zu bewegen. Verschranken Sie nicht
die Arme vor der Brust, sondern lassen Sie sie locker an der Seite.

Nutzen Sie die Arme, um lhre Aussagen mit Gesten zu unterstrei-
chen. Aber Vorsicht, nicht zu wild gestikulieren! Damit wiirden Sie
nur das Gegenteil erreichen.



So formulieren Sie iiberzeugend

Eine gute Idee zu haben ist die eine Sache, diese liberzeugend zu
prasentieren eine andere. Gehen Sie am besten so vor:

* Bilden Sie vorzugsweise kurze Satze, denen lhr Gegen-
liber miihelos folgen kann. Als Regel gilt dabei: Spatestens
nach 3 Sekunden braucht lhr*e Zuhdrer*in eine Zasur. Sonst
verliert er*sie leicht den Uberblick und steigt gedanklich
vorzeitig aus. Und das ware dann schon das Ende fiir Ihren
Uberzeugungsversuch.

e Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Vermeiden Sie
es, hre*n Zuhdrer*in mit unndtigen Details zuzuschiitten.
Dann steigt er*sie aus, das Wesentliche geht unter.

* Verwenden Sie keine , Weichspiiler”Ihre Uberzeugung und
Kompetenz sollten Sie auch in Ihrer Ausdrucksweise zeigen.
Wer z. B. ,man konnte” sagt statt , ich mochte”, signalisiert
Unsicherheit.

Vermeiden Sie Worter wie eigentlich, vielleicht oder Liickenfiiller
wie dhm oder éh. Das erweckt den Eindruck, dass Sie sich lhrer
Sache doch nicht ganz sicher sind. Betonen Sie immer die Vorteile,
die Ihr Vorschlag auch fiir Ihr Gegeniber hat.

@ MEINTIPP

Positiv ist ein Verstarker

Positive Vokabeln lassen lhr Gegeniiber automatisch auf-
horchen. Verwenden Sie diese! Beispiele: profitieren, Ge-
winn, Erfolg, Nutzen, Verbesserung, genieBen, Garantie,
Vorteil, Sicherheit, Chance.

So sehr, wie Sie positive Worter verwenden sollten, sollten Sie
Reizworter vermeiden. Vokabeln, bei denen Ihr Gespréachspartner
in Habachtstellung geht, (iberzeugen nie. Vermeiden Sie also Be-
griffe wie Gefahr, Problem, Risiko, Verlust oder miissen.

Schritt 4:

Ihr*e Dienstgeber*in hat seine*ihre Einwénde vorgetragen. Nun
ist es an Ihnen, diese zu entkraften. Bedenken Sie: Kritik ist nor-
mal. Reagieren Sie nicht emotional wie etwa mit einem ,Das ist

SCHWERPUNKTTHEMA

doch Quatsch”. Verwenden Sie lieber die sogenannte Bumerang-
Technik: Sie fangen den Einwand auf und schicken ihn postwen-
dend wieder zurlick:

@ BEISPIEL

So spielen Sie den Ball elegant zuriick

Einwand: ,Die Abteilung C arbeitet nicht effizient. Da in-
vestiere ich kein Geld in ein neues Computerprogramm!*

Bumerang: ,,Gerade weil die Abteilung nicht effizient ist,
ist dieses neue Programm so wichtig. Denn es kann die
Abteilung C deutlich entlasten. Zukiinftig miissen damit
alle Daten nur noch einmal und nicht 4-mal eingegeben
werden. Wir gewinnen so Zeit fiir die anderen Aufgaben.”

Wortschleifen fiir die Bumerang-Technik kénnen sein:

1. gerade weil ... oder eben deshalb ...
2. eben darum ... oder genau deswegen ...
3. auf der anderen Seite ... oder dafiir ...

Auch mit der besten Technik konnen Sie lhre*n Dienstgeber*ib
oder lhre Kolleg*innen nicht immer (iberzeugen, denn es gibt
gerade in der Arbeitswelt immer wieder mal uniiberbriickbare In-
teressengegensatze. Lassen Sie sich davon nicht frustrieren. Was
Ihnen heute misslungen ist, kann das nachste Mal gelingen.

@ MEINTIPP

»Mit den Augen klauen”

Gerade wenn es um das freie Sprechen geht, kann man

sich viel bei anderen abschauen. Beobachten Sie einmal

lhre Kolleg*innen in den MAV-Sitzungen, aber auch in
Meetings — wer wirkt iiberzeugend? Warum? Koénnen Sie
das auch fiir sich umsetzen? So werden Sie Schritt fiir
Schritt zum Rede- und Uberzeugungsprofi.

Autorin: Maria Markatou

PLANEN SIE
JETZT, WAS SIE
2026 ERREICHEN
WOLLEN

é

LOADING...
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ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Energie tanken | Lesezeit 4 Minuten

Warum Selbstflirsorge gerade jetzt wichtig ist -
besonders fiir Sie als MAV

Die Herbst- und Wintermonate sind oft anstrengend. Die Arbeitstage sind voll und hektisch. Gerade
jetzt kommen viele eilige Anfragen auf den Tisch und sollen noch in diesem Jahr geklart werden.
Wie geht es lhnen als MAV in dieser Zeit? Sorgen Sie gut fiir sich? Lesen Sie, warum Selbstfiirsorge

wichtig ist, damit Sie langfristig Kraft haben, um fiir die Kollegen da zu sein.

Als MAV haben Sie ein besonderes Ohr fiir die Sorgen und Fragen
von gestressten Kolleg*innen: ob es um allgemeine Uberlastung
geht oder um Arger durch Umorganisationen, ob es sich um ge-
sundheitliche Belastungen durch schlechte Biiroausstattung dreht
oder ungiinstige Arbeitszeiten.

MAV ist eine herausfordernde Querschnittsaufgabe

Alle die unterschiedlichen Meinungen unter einen Hut zu bekom-
men und immer das Wohl der belasteten Kolleg*innen zu ,vertei-
digen” kostet Zeit, Kraft und Nerven. Zudem haben Sie auch noch
Ihre normale Arbeit auf dem Tisch.

Vielleicht kennen Sie selbst das Gefiihl, dass lhnen alles zu viel
wird. Vielleicht werden Sie mirrisch, knapp angebunden oder re-
agieren genervt auf Anfragen. Solche ungesteuerten Reaktionen
konnen ein Zeichen dafiir sein, dass Sie Ihre eigenen Bediirfnisse
wieder besser wahrnehmen sollten.

Gute Selbstfiirsorge schenkt neue Energie

Selbstfiirsorge ist kein Egoismus, sondern ein liebevoller und ver-
antwortungsvoller Umgang mit sich selbst. Sie hilft Ihnen, lhre
Widerstandskraft zu starken und langfristig die Aufgaben als MAV
gut bewaltigen zu kénnen.

© 5IMPULSE
FUR MEHR SELBSTFURSORGE

1. Bediirfnisse wahrnehmen und benennen

Spiiren Sie in sich hinein. Was brauchen Sie gerade? Eine
kurze Pause, klare Absprachen, Ruhe fiir mehr Konzent-
ration oder Unterstiitzung? Nur wer die eigenen Bediirf-
nisse kennt, kann sie auch ernst nehmen. Atmen Sie tief
durch und spiiren Sie bewusst in sich rein.

2. Zeit fiir sich reservieren

Planen Sie jeden Tag mindestens 15 Minuten nur fiir sich
ein. Ein kurzer Spaziergang auBerhalb des Biiros, ein gu-
tes Buch oder einfach ein stiller Moment tun spiirbar gut.

Eine tolle Unterstiitzung kann hier auch eine App sein,
z. B. die ,,7-Mind-App” (www.7mind.de), die Ihnen An-
leitungen zur Meditation bietet oder auch Angebote lhrer
Krankenkasse zeigt.

3. Grenzen ziehen

Lernen Sie, Aufgaben bewusst zu priorisieren und auch
mal liebevoll Nein zu sagen oder um mehr Zeit zu bitten.

8 MITARBEITENDE AKTIV VERTRETEN

Das schiitzt vor Uberlastung. Legen Sie sich einige Sitze
zurecht, beispielsweise:

~Reicht dir meine Riickmeldung bis nachste Woche aus?
Aktuell habe ich noch so viele Aufgaben, dass ich mich
leider nicht sofort darum kiimmern kann.”

4. Wertschatzung annehmen

Freuen Sie sich iiber Komplimente und Anerkennung und
geben Sie sich selbst regelmaBig ein positives Feedback.
Uberlegen Sie sich z. B. jeden Abend, vor dem Zubettge-
hen, was Ihnen heute gut gelungen ist oder wo Sie zufrie-
den mit sich waren. Versuchen Sie, mindestens 3 Punkte
zu finden, und schreiben Sie diese auf.

5. Gesund leben

Ausreichend Bewegung, Pausen abseits des Bildschirms —
und dazu gehart natiirlich auch das Smartphone —, ausrei-
chend Schlaf und gesunde Ernahrung sind Basisbausteine
fiir Inr Wohlbefinden. Achten Sie auf sich, wie Sie es auch
bei anderen tun wiirden.

Pflegen Sie bewusst Ihre Gesundheit und tracken Sie,
wie viel Schritte Sie am Tag gehen, wie viele Stunden Sie
schlafen und wie viel Sie am Tag trinken. Das fordert lhr
Gesundheitsbewusstsein und lhr Wohlbefinden.

=2 FAZIT

Nehmen Sie sich selbst wichtig

Oft kiimmern wir uns liebevoll um andere und vergessen
dabei uns selbst. Denken Sie daran: Nur wenn Sie lhre ei-
gene Gesundheit im Blick behalten, kénnen Sie auch lhre
Aufgabe als MAV langfristig erfiillen. Versuchen Sie, sich
Zeit fiir sich und lhre Bediirfnisse einzuplanen. Probieren
Sie die verschiedenen Impulse aus!

Autorin: Brigitte Ganzmann
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Fiir den Schutz und die Gesunderhaltung Ihrer Kolleg*in-
nen: , Arbeitsschutz & Gesundheitsmanagement” unter-

stiitzt Sie mit Expert*innen-Tipps in lhrer Fiirsorge als
MAV. Dazu gibt's die Erstberatung durch eine Gesund-
heitsmanagerin.




Austritt aus der katholischen Kirche ist kein
fristloser Kiindigungsgrund

Als Mitglied der MAV haben Sie eine besondere Stellung in der Dienststelle. Sie genieBen beson-
deren Kiindigungsschutz. Nur aus wichtigem Grund und mit Zustimmung des restlichen Gremiums
konnen Sie entlassen werden. Nach diesem Urteil steht jedenfalls fest: Der Austritt aus der katholi-
schen Kirche ist kein Grund fiir eine fristlose Kiindigung (KGH.EKD, 25.8.2025, Az. 11-0124/20-2025).

Der Fall: Der Arbeitgeber wollte eine Mitarbeitervertreterin frist-
los entlassen. Sie ist bereits seit 1990 fiir den Arbeitgeber als
Gesundheits- und Krankenpflegerin tatig. Fiir ihre Arbeit in der
MAV ist sie freigestellt, zudem ist sie die 2. Vorsitzende. Mit
E-Mail vom 23.7.2024 hatte sie dem Arbeitgeber den Austritt aus
der katholischen Kirche mitgeteilt. Der Arbeitgeber beantragte da-
raufhin die Zustimmung des {ibrigen Gremiums zur fristlosen Kiin-
digung der Mitarbeiterin. Das Gremium verweigerte die Zustim-
mung. Der Arbeitgeber wollte diese auf dem Rechtsweg ersetzen
lassen, denn der Austritt aus der katholischen Kirche und keinerlei
Mitgliedschaft in einer Kirche der ACK bedeute einen schweren
LoyalitatsverstoB. Der Arbeitgeber scheiterte vor Gericht.

T {

INFO: Die ACK

Wer gehort zur ACK?

Die ACK ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
in Deutschland. Sie hat iiber 25 Kirchen als Mitglieder,
unter anderem:

Apostolische Gemeinschaft, Athiopisch-Orthodoxe Kir-
che in Deutschland

Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemein-
den in Deutschland

Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in
Deutschland, Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche
in Deutschland

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutsch-
land (Baptisten)

Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland,
Die Heilsarmee in Deutschland

Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen,
Evangelische Briider-Unitat/Herrnhuter Briidergemein-
de

Evangelische Kirche in Deutschland, Evangelisch-me-
thodistische Kirche

Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland

Koptisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland, Miilheimer
Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden

Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland, Romisch-
katholische Kirche, Selbststandige Evangelisch-Luther-
ische Kirche, Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien
in Deutschland

Das Urteil: Eine auBerordentliche Kiindigung der Mitarbeiterin ist
nicht gerechtfertigt. Das ware nur der Fall, wenn der Austritt aus
der katholischen Kirche Einfluss auf die vertraglich geschuldete
Tatigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin habe. Zudem gibt
es mehrere Beschaftigte im Betrieb, die aus einer Kirche der ACK
ausgetreten sind und denen nicht gekiindigt wurde. Ein Mitglied
der MAV kann hier nicht anders behandelt werden, insbesondere
da eine Mitgliedschaft in der ACK keine Wahlbarkeitsvorausset-
zung fiir die MAV ist.

S raur

Dienststellenleitung war iibereifrig

Der Kirchenaustritt ist nicht per se ein Kiindigungsgrund,
sondern nur wenn ein Einfluss auf die geschuldete Tétig-
keit besteht. Eine Pressesprecherin eines katholischen
Tragers miisste meines Erachtens Mitglied in der Kirche
sein, um glaubhaft zu sein. Auf die Arbeit einer Pflegerin
hat dies aber keinen Einfluss.

Achten Sie auf solche Feinheiten, wenn lhr*e Dienst-
herr*in Sie vor Ausspruch einer Kiindigung anhort.

Auch andere Gruppen genieBen besonderen Kiindigungsschutz,
beispielsweise

e Schwangere,

e Frauen im Mutterschutz nach der Geburt,

e Elternzeiter,

e schwerbehinderte Menschen,

e schwerbehinderten gleichgestellten Menschen,

e Pflegezeiter oder

o Sicherheitsfachkrafte, z. B. der Datenschutzbeauftragte.

Behalten Sie diese Gruppen im Blick, denn auch hier ist nur eine
Kiindigung aus wichtigem Grund und zum Teil mit behdrdlicher
Zustimmung vor der Kiindigung mdglich.

@) ADIUVA IMPULS

Haben Sie weitere Fragen zur Kiindigung oder zu lhrer
Mitbestimmung? Dann schicken Sie mir eine E-Mail an:
mav@mitbestimmung-heute.de
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Schiitzen Sie lhre Kolleg*innen vor Uberlastung

In jeder Dienststelle gibt es Zeiten mit viel Arbeit und Zeiten mit weniger Arbeit. Das ist ganz nor-
mal. Wenn aber die Uberlastung iiberhandnimmt, muss die Dienststellenleitung GegenmaBnahmen
ergreifen. Ein Rechtsanwalt hat dies fiir seinen Mitarbeiter nicht getan und ist so in die personliche
Haftung geraten (Oberlandesgericht Frankfurt/Main,1.9.2025, Az. 3 U 69/25).

Der Fall: Die Mandantin einer Rechtsanwaltin wurde zu Schaden-
ersatz verurteilt, weil die Rechtsanwaltin die eingelegte Berufung
nicht rechtzeitig begriindet hatte. Sie hatte die Begriindungsfrist
versaumt. Die Frist wurde nach Angaben der Anwaltin versaumt,
weil sie infolge eines Fehlers ,der verbliebenen Biiroangestellten”
nicht in den Fristenkalender eingetragen worden sei. Eine ,per-
sonelle Ausdiinnung” bei den Kanzleimitarbeitern habe zu dem
einmaligen Eingabefehler der verbliebenen Mitarbeiterin gefiihrt.
Deswegen hatte die Anwaltin gerichtlich eine Wiedereinsetzung in
die Frist beantragt.

Die Entscheidung: Die Anwaltin scheiterte vor Gericht. Eine Wie-
dereinsetzung kann es nur bei unverschuldetem Fristsdumnis ge-
ben. Hier ist das Versdumnis aber auf organisatorische Mangel zu-
riickzuflihren. Es konne immer sein, dass Personalmangel zu einer
Uberlastung der einzigen verbliebenen Mitarbeiterin gefiihrt habe.
Aber die Rechtsanwaltin miisse stets sicherstellen, dass die Ange-
stellten ihre Aufgaben auch dann zuverlassig erfiillten, wenn die
Belegschaft durch Krankheit und Ausscheiden einer Mitarbeiterin
reduziert sei. Sie miisse dafiir sorgen, dass dem verbliebenen Per-
sonal nicht zu viele Aufgaben (ibertragen werden, um einer even-
tuellen Uberlastung entgegenzuwirken. Wie genau die Rechtsan-
waltin das umsetzt, bleibe ihr tiberlassen.

S raur

Uberlastung nicht hinnehmen

Sie arbeiten natiirlich nicht in einer Anwaltskanzlei, aber
fiir Sie und fiir lhre Dienststellenleitungen gilt auch: lhre
Dienststellenleitung muss Sie schiitzen, auch vor Uberlas-
tung. Tut sie das nicht, dann greifen Sie zum Mittel der
Uberlastungsanzeige.

Eine Uberlastungsanzeige ist, wie der Name schon sagt, eine
schriftliche Anzeige an Ihre*n Dienstherr*in. Mit dieser Anzeige
zeigen Beschaftigte dem*der Dienstherr*in Mangel in der perso-
nellen Organisation auf, beispielsweise eine unzureichende per-
sonelle Besetzung, dauerhafte Arbeitszeitliberschreitungen wie
Uberstunden oder Mehrarbeit oder andere Organisationsmangel
in der Verteilung der Arbeitsmenge. So kann eine Abteilung heillos
iberlastet sein, die andere hat dafiir Leerlauf. Der*Die anzeigende
Beschaftigte zeigt dem*der Dienstherr*in quasi die Rote Karte:
.Ich kann das vorhandene Pensum nicht mehr bewaltigen und
kann deshalb Fehler im Rahmen meiner Aufgabenerfiillung nicht
mehr ausschlieBen.”

Wichtig fiir Sie bzw. fiir Ihre Kolleg*innen ist aber, dass Sie selbst,
wenn Sie eine Uberlastungsanzeige abgesetzt haben, Ihre Dienst-
pflicht weiterhin erfiillen missen. Dies mit der gréBtmaoglichen
Sorgfalt. Die Uberlastungsanzeige ist ein Warnschuss, gibt Ihnen
aber nicht das Recht, die Arbeit niederzulegen. Tun Sie dies den-
noch, dann kann dies zu dienstrechtlichen Konsequenzen — Er-
mahnung, Abmahnung ... — fiihren.

Nach § 242 Biirgerliches Gesetzbuch (BGB) miissen alle Beschaf-
tigten ihre Arbeitsleistung so erbringen, ,wie Treu und Glauben
es erfordern”. Und dazu gehort auch, dass Beschéftigte den*die
Vorgesetzte*n und/oder Dienstherr*inn rechtzeitig dariber infor-
mieren, wenn die iibertragene Arbeit wegen Uberlastung liegen
bleibt oder eben nur mangelhaft erledigt werden kann. § 618 BGB
wiederum verpflichtet den*die Dienstherr*in, Dienstleistungen
unter seiner*ihrer Leitung so zu regeln, dass Beschaftigte gegen
Gefahr fir Leben und Gesundheit so weit geschiitzt sind, als die
Natur der Dienstleistung es gestattet.

Merken Sie sich also: Beschaftigte miissen Vorgesetzte auf Uber-
lastungen hinweisen. Die Folgen einer ordnungsgemaBen Uber-
lastungsanzeige sind, dass:

1. der*die Dienstherr*in aufgrund der ihm*ihr obliegenden
Fursorgepflicht den vorhandenen Missstanden entgegenwir-
ken muss und

2. der*die Anzeigende sich weitestgehend von einer ihm*ihr
eventuell drohenden Haftung befreit.

Grundsétzlich konnen Sie eine Uberlastungsanzeige auch miindlich
erstatten. Aber: Da miindliche Aussagen oft nicht ernst genommen
werden und sich im Streitfall auch nur schwer nachweisen lasst,
was gesagt wurde, machen Sie es lieber immer schriftlich.

Achten Sie darauf, dass Ihre Anzeige die folgenden Punkte enthélt:

o Welcher Arbeitsanfall ist aktuell zu bewéltigen? (Anzahl der
Falle, Taktung etc.)

¢ Wie ist die Organisationseinheit/Abteilung/Schicht gegen-
wartig besetzt?

e Wodurch ist die Arbeitsiiberlastung entstanden?

o Wie wirkt sich die Arbeitsiiberlastung im Einzelfall aus? (Be-
schwerden von Patient*innen usw.)

e Welche personlichen Folgen kdnnen sich fiir den Beschaftig-
ten ergeben? (Burnout etc.)

Am Schluss der Anzeige fordern Sie Ihre*n Dienstherr*in auf, die
aufgezeigten Missstande zu beheben.

Autorin: Maria Markatou



Vorsitz | Lesezeit 3 Minuten

AMTSFUHRUNG

Wie Sie mit der Verantwortung im Vorsitz umgehen

Der Vorsitz einer MAV bietet Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. Ziel kann es nicht sein,
allen gerecht zu werden. Es geht vielmehr darum, sich den verschiedenen Anforderungen zu stellen
und diese bestmdglich in Einklang zu bringen. Gehen Sie als Mensch nicht in der Verantwortung

verloren!

Die Grundlagen — worauf miissen Sie achten?
Hierzu ein Auszug aus § 23 MVG-EKD:

.Der Vorsitzende oder die Vorsitzende organisiert die Arbeit der
MAV, er oder sie bereitet insbesondere die Sitzungen vor und fiihrt
die gefassten Beschliisse aus. Der oder die Vorsitzende ist dabei
an die Beschliisse der MAV gebunden. Willenserklarungen kann er
oder sie nur abgeben, wenn sie auf Beschliissen der MAV beruhen.
Vorsitz bedeutet nicht Vertretung im Willen, sondern in der Erkla-
rung. Handelt der oder die Vorsitzende ohne ordnungsgeméaBen
Beschluss der MAV, wird er oder sie zum Vertreter oder zur Ver-
treterin ohne Vertretungsmachti. S.v. § 177 BGB ..."

=2 WICHTIG

Beachten Sie grundsatzlich die gesetzlichen

Vorgaben

Solange Sie sich an das fiir Sie geltende Mitarbeitenden-
vertretungsrecht halten, sind Sie auf der sicheren Seite.

Weitere Ausziige aus dem Kommentar zum MVG-EKD
von Fey/Rehren:

e Der oder die Vorsitzende hat alle Vorkehrungen zu treffen,
um die Arbeitsfahigkeit der MAV zu gewéhrleisten, insheson-
dere die notwendigen Beschliisse herbeizufiihren. So sind

z. B. auch ohne vorhergehende Beschliisse Informationen zu
sammeln und fiir die MAV aufzubereiten.”

+Antrage der Dienststellenleitung — insbesondere auf Zu-
stimmung in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten — oder
Mitteilungen zur Information der MAV kénnen nur dem oder
der Vorsitzenden gegeniiber wirksam abgegeben werden;
anderes gilt nur fir den Fall der Verhinderung und damit der
voriibergehenden Amtsausiibung durch die Stellvertretung.”
.In der Vertretung der MAV ist der oder die Vorsitzende an
deren Beschliisse gebunden. Nur ein ordnungsgemaler Be-
schluss der MAV schafft die Legitimation fiir die Handlungen
und Erklarungen des oder der Vorsitzenden. Geht er oder sie
liber die eingeraumte Befugnis hinaus, so ist die Erklarung
gegendiber der Dienststellenleitung rechtswirksam. "
.SchlieBlich gehort es zu den Aufgaben des oder der Vor-
sitzenden, zur Mitarbeiterversammlung einzuladen und diese
zu leiten.”

In der Praxis werden Sie haufig mit unterschiedlichen Wahrneh-
mungen und Meinungen konfrontiert. Deshalb ist es wichtig, hier
eine eigene und eindeutige Position zu haben. Dazu sollten Sie
sich unbedingt mit dem Gremium abstimmen. Wenn Sie sich un-
sicher sind, bitten Sie in einer Diskussion um anschlieBende Be-

ratungszeit, bevor Sie sich unbedacht zu einer méglicherweise
falschen Position hinreiBen lassen.

Ein*e gute*r Vorsitzende*r sollte {iber ein hohes Mal3 an Integri-
tat verfligen. Er*Sie sollte im Umgang mit Teammitgliedern, Sta-
keholdern und anderen relevanten Parteien ehrlich, transparent
und ethisch handeln. Er*Sie sollte auBerdem mit gutem Beispiel
vorangehen und die Werte und Ziele des Gremiums vertreten.

¥ MEINTIPP

Legen Sie sich ein ,dickes Fell” zu

Nehmen Sie AuBerungen, Konflikte und Auseinanderset-
zungen niemals personlich. Als Vorsitzende*r haben Sie
eine Rolle inne. Bleiben Sie immer auf der Sachebene,
denn nur hier lassen sich Probleme auch wirklich l6sen.

Auch die Leitung der MAV-Sitzung gehort zu den wichtigen Auf-
gaben des*der Vorsitzenden. Um diese effektiv umzusetzen, miis-
sen Sie die Zeit gut einhalten, alle Besprechungsteilnehmenden
einbeziehen und sicherstellen, dass die Besprechungsziele erreicht
werden und die Tagesordnung nicht abschweift.

AuBerdem zdhlen zu den Aufgaben des*der
Vorsitzenden:

e Vertretung der MAV vor dem Kirchlichen Arbeitsgericht und
der Einigungsstelle

e die Leitung der Mitarbeiterversammlung

e das Angebot von Sprechstunden der MAV (auch in Zusam-
menarbeit mit weiteren Gremiumsmitgliedern)

e die Reprasentation bei Festakten, Jubilden, Ehrungen, Pres-
seerklarungen, Traueranléssen etc.

e Ablage und Organisation im MAV-Biiro

e Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Verhandlungen

e Fiihrung des Schriftverkehrs mit rechtssicheren Formulierun-
gen

e der Vortrag des Geschaftsberichts

D razIT

Als MAV-Vorsitzende*r stehen Sie schon sehr
im Fokus

Seien Sie sich stets lhrer Verantwortung bewusst, aber
lassen Sie sich nicht von ihr erdriicken. Treten Sie souve-
ran und verbindlich auf.

Autor: Norbert Lypiak
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HATTEN SIE'S GEWUSST?

Schadenersatz | Lesezeit 1 Minute

Dienstgebende haften nicht fiir Impfschaden

Viele MAVs arbeiten in Bereichen (in Horten oder Tagesstatten), in denen die Masernimpfpflicht
gilt. In einigen Dienststellen wird auch jahrlich eine Grippeschutzimpfung angeboten. Wie bei jeder
Impfung stellt sich auch bei der Impfung in der Dienststelle die Frage, ob die Dienstgebenden fiir
etwaige Impfschaden haften.

Keine Erfiillung der Fiirsorgepflicht Dienstgebende miissen nur sorgfaltig auswahlen

Dienstgebende miissen alles dafiir tun, um den Arbeitseinsatz so  Die Impfungen werden iiber den*die Betriebsérzt*in durchgefiihrt.
gesundheitsvertraglich wie moglich zu gestalten. Das besagt die ~ Solange der*die Dienstgebende diese*n sorgféltig und gewissen-
Firsorgepflicht. Eine Impfung, z. B. die Grippeschutzimpfung in der haft auswahlt, kann er*sie auch nicht fiir Impfschaden haftbar ge-
Dienststelle, ist aber ein freiwilliges Angebot der Dienstgebenden. ~ Macht werden — der*ie Betriebsarzt*in aber schon, wenn er”sie
Es fallt nicht unter die Fiirsorgepflicht. Das heift, der Haftungsrah- nicht nach den Regeln der Kunst handelt.

men fiir den*die Dienstherr*in ist von Haus aus weniger streng. Autorin: Maria Markatou
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Unser Service fir Sie:

Expert*innensprechstunde:
Schreiben Sie uns lhre individuellen Fragestellungen an: mav@mitbestimmung-heute.de
Sie erhalten in wenigen Werktagen eine konkrete und kompetente Antwort aus unserem Redaktionsteam.

Onlinebereich:

Auf www.adiuva.de erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download: alle Muster-Schreiben, Dienstvereinbarungen,
Checklisten und Ubersichten aus Ilhren Ausgaben zum Herunterladen. Jetzt einmalig registrieren! Sie benétigen
Unterstiitzung bei der Registrierung? Wenden Sie sich jederzeit an unseren Kund*innendienst: Tel.: 0228 9550160,
E-Mail: service@adiuva.de

Netzwerktreffen:
Nutzen Sie einmal pro Jahr die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleg*innen und unseren Expert*innen.
Profitieren Sie zusatzlich von einem Impulsvortrag zu einem aktuellen Thema.

ARBEITSRECHT
Vorsicht bei Prozesshetrug

Das lesen Sie EQUAL PAY
in der nachsten  Lohngerechtigkeit muss sein!

Ausgabe UNFALLVERSICHERUNG

Sprung aus dem Fenster
ist nicht versichert
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